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Foto: Mona Meixner



Getränkefachmarkt de Leuner • Debonstr. 3 • 63916 Amorbach • Tel. 09373/551 • www.deleuner.de

Wir sind für Sie da: Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 7.30 bis 12.30 Uhr

UNSERE ANGEBOTE 

von Do. 26.02. – Mi. 11.03.2026 
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Elisabethen

Spritzig, Medium 
Naturell
12 x 1 l   0,50 €/l 5,99 €*

Paulaner 

Salvator
20 x 0,5 l   1,90 €/l

18,99 €*

Schmucker

Pils

20 x 0,5 l  
24 x 0,33 l

Rhön Schorlen

alle Sorten 

12 x 0,75 l   1,05 €/l 9,49 €*

5,99 €*

Black Forest

Spritzig, Medium 
Naturell
12 x 0,75 l   0,67 €/l 

+ 4 FLASCHEN 

GRATIS

Fastenzeit –  

Starkbierzeit

Deuchert 

Bio Apfelsaft  
naturtrüb
6 x 1 l   2,50 €/l 14,99 €*

 nur 4,50 €

KörnerbrötchenKörnerbrötchen
5 Stück gemischt

63916 Amorbach, Telefon 09373/1254, www.schlossmuehle-amorbach.de

Angebot vom  

02.03. – 07.03.26

Angebot vom  

09.03. – 14.03.26

 nur 5,50 €

OsterbrotOsterbrot
Feinster Butterhefeteig mit  
Mandeln, Orangeat, Zitronat  
und Rosinen
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AmtlichesStadt Amorbach
mit Beuchen, Boxbrunn,

Neudorf und Reichartshausen

Kontakt: Stadt Amorbach | Tel.: 0 93 73 20 9- 22 | tobias.laske@stadt-amorbach.de

Jeden Donnerstag von 8-13 Uhr
Ab 05.03.26 auf dem Schloßplatz, Amorbach

Ab sofort auf dem  

Schloßplatz!
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Theresia-Gerhardinger-Realschule

Tombola
Flohmarkt
Quiz-Show
Geisterbahn
Kunstausstellung 
Computerführerschein
Kaffee und Kuchentheke
Getränke, Crêpes, Waffeln, 

     Bratwurst, Pommes und               
     Pizzabrötchen

TAG DER OFFENEN TÜR

Tel: 09373 - 2886
sekretariat@tgrsamorbach.de

WAS ERWARTET SIE?

Theresia-Gerhardinger Realschule

13.03.2026Freitag 14 BIS 18 UHR

 Herzliche Einladung zum

Richterstraße 4
63936 Amorbach

Wir freuen uns auf 
Sie und Euch!

Tombola
Flohmarkt
Quiz-Show
Geisterbahn
Kunstausstellung
Computerführerschein
Kaffee und Kuchentheke
Getränke, Crêpes, Waffeln,

     Bratwurst, Pommes und               
     Pizzabrötchen

WWAS ERWRWR ARTRTR ET SIE?

Wir frfrf euen uns aufufu
Sie und Euch!
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Stadtratsitzungen

Die nächsten Stadtratsitzungen sind an folgenden Terminen vorgesehen:

Donnerstag, 26.02.2026
Donnerstag, 19.03.2026

Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr im Sitzungssaal des Alten Rathauses.

Die Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte den öffentlichen Aushängen oder un-
serer Homepage unter Stadtratsitzungen/Bürgerinfoportal.

Anträge zu Sitzungen sollen 10 Tage vorher der Verwaltung vorliegen.

Fundverzeichnis der Stadt Amorbach

Fundsachen Fundort
Citroen Autoschlüssel mit Haken Abteigasse
Hundeleine grau Krummwiese

AmtlichesMarkt Kirchzell
mit Breitenbuch, Buch, Ottorfszell,

Preunschen und Watterbach

Rathaus geschlossen

Das Rathaus Kirchzell ist am Montag, den 09.03.2026 für den Besucherverkehr  
(Ergebnisermittlung Kommunalwahl 2026) geschlossen.

Sitzungen des Gemeinderats

Die nächste Gemeinderatssitzung findet voraussichtlich an folgendem Termin statt:

Freitag, den 27.02.2026, Beginn 19 Uhr im Sitzungssaal
Freitag, den 27.03.2026, Beginn 19 Uhr im Sitzungssaal

Die Tagesordnungspunkte können den jeweiligen Bekanntmachungen – angeheftet 
an den Gemeindeanschlagtafeln – und unserer Homepage entnommen werden.

Anträge, Baupläne, Anfragen usw., die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind
schriftlich zu stellen. Sie sollen spätestens, gemäß § 21 der Geschäftsordnung, bis 
zum 7. Tag vor der Sitzung beim ersten Bürgermeister eingereicht werden.

In der Bürgerfragestunde haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit,
sich mit ihren Fragen und Anliegen direkt an den Bürgermeister und an den Gemein-
derat zu wenden.
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Aus der Gemeinderatssitzung vom 06.02.2026

Sportlerehrung 

 
Sportlerehrung: Lukas Grimm, Anna Stößel, Bürger-
meister Stefan Schwab (v.l.n.r.) Foto: Markt Kirchzell

Zu Beginn der Sitzung zeichnete Bürger-
meister Stefan Schwab Sportler für ihre 
besonderen sportlichen Leistungen aus. 

Lukas Grimm hat den 3. Platz bei der 
Europameisterschaft in Rumänien am 
12.09.2025 errungen. 

Für den Gewinn erhielt Lukas Grimm 
einen Gutschein über 200 Euro. Bei der 
Europameisterschaft am 12.09.2025 war 
auch Anna Stößel erfolgreich. 

Sie gewann ebenfalls den 3. Platz. 

Hierfür erhielt sie ebenfalls einen Gut-
schein über 200 Euro.

Bekanntgabe Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung am 16.01.2026
Konrad Repp und die BreMa GbR erhielten den Auftrag zur Ausführung der Mulch-
arbeiten im Gemeindegebiet Kirchzell im Jahr 2026 zum angebotenen Stundenpreis 
von 88,00 € netto.

Bericht zu Anfragen aus dem Gemeinderat
Gemeinderat Patrick Walter hatte am 12.12.2025 um Prüfung gebeten, inwieweit im 
Schul- und Kindergartengebäude Rückspüleinrichtungen nachgerüstet werden kön-
nen, um das manuelle Spülen durch den Bauhof während der Ferienzeiten zu vermei-
den. Hierzu ist festzustellen, dass lediglich im Schulanbau und Krippengebäude keine 
Rückspüleinrichtungen vorhanden sind. Eine Nachrüstung mit Zirkulationsleitungen 
scheidet aufgrund des enormen Aufwands aus. Die Nachrüstung von Wasserhähnen, 
die automatisch spülen, würde Kosten i.H.v. ca. 7.500 bis 10.000 Euro verursachen. 
Eine weitere Möglichkeit wäre, das Wasser in den Gebäudeteilen vor den Ferien je-
weils abzustellen und nach den Ferien einen vollständigen Wasseraustausch durch-
zuführen. Diese Möglichkeit wird geprüft.

Kostensatzung Feuerwehr
Die aktuelle Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 
Leistungen gemeindlicher Feuerwehren ist aus dem Jahr 2013. Die Verwaltung hat 
die Pauschalsätze anhand der relevanten Zahlen und Angaben aus den Jahren 2021 
bis 2024 neu kalkuliert. Da mittlerweile eine neue Mustersatzung existiert und sich 
Formulieren etwas geändert haben, sollte die bisherige Satzung aufgehoben und eine 
neue Satzung erlassen werden. Gemeinderat Frank Rudolph fragte, wie die Abrech-
nung bei Fehlalarmen erfolgt. Der Gemeinderat beschloss die Satzung.

Wasserversorgung
Das Landratsamt Miltenberg hat in einem Schreiben nochmals bzgl. der Notwendig-
keit einer Ersatzwasserversorgung Stellung genommen. Gemeinderat Frederic Sen-
nert bat die Verwaltung, an höhere Ämter als das Landratsamt zu schreiben und dort 
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zu fragen, wie man sich angesichts der entstehenden Kosten dort die Herstellung 
einer Ersatzwasserversorgung vorstellt. Er sah nach wie vor die Notwendigkeit nicht, 
zumal die Umsetzung nicht finanziert werden könne. Die Gemeinderäte Peter Schwab 
und Joachim Kunz gaben ihm Recht. Bürgermeister Stefan Schwab schlug vor, den 
Bayerischen Gemeindetag einzuschalten.

Gemeinderat Rudi Frank teilte mit, dass das Leitungswasser im Ortsteil Ottorfszell 
bei Anwesen in der Nähe des Hochbehälters nach einer Chlorung im Rahmen von 
Wasserrohrbrüchen weiß sei.

Trinkwasseruntersuchung
Das Institut Dr. Nuss hat am 19.01.2026 Proben des Reinwassers aus den Sammel-
messstellen in Kirchzell und Ottorfszell entnommen und im Rahmen der routinemä-
ßigen Untersuchungen mikrobiologisch untersucht. Außerdem wurde im Rahmen der 
freiwilligen Überwachung eine Probe aus der Sammelmessstelle im Ortsnetz Kirch-
zell und dem Hochbehälter Preunschen untersucht. Gleichzeitig wurden die jährlichen 
Untersuchungen des Wassers aus der Ziegelwiesenquelle vorgenommen, die jedoch 
als Rohwasser vor der Aufbereitung nicht nach der Trinkwasserversorgung zu bewer-
ten sind. Nach den Untersuchungsbefunden vom 22.01.2026 sind bei allen Proben 
die Grenzwerte der nach der Trinkwasserverordnung zu untersuchenden Parameter 
eingehalten, es gab keine Beanstandungen.

Neue Revierleitung
Die neue Revierleiterin Dorothea Behl hat ihren Dienst angetreten. Sie tritt die Nach-
folge von Bernd Trunk an.

Mobilfunk
Gemeinderat Josef Schäfer fragte, ob auf den geplanten Mobilfunkmast in Watter-
bach auch andere Anbieter mit drauf gehen, z.B. die Telekom. Bürgermeister Stefan 
Schwab verwies auf die Beantwortung einer gleichlautenden Anfrage von Gemeinde-
rat Peter Schwab vom September 2025. Die Verwaltung hatte damals die Bitte um 
Prüfung, ob weitere Anbieter auf den Mast mit drauf gehen an die MIG als abwickeln-
de Stelle weitergegeben. Diese hatte mitgeteilt, dass der Mast von der Telefónica (o2) 
genutzt werde. Eine weitere Mitnutzung sei nach den ihnen zur Verfügung stehenden 
Informationen nicht geplant. Mit der Telekom hatte Bürgermeister Stefan Schwab an-
schließend ebenfalls gesprochen, es liege nun in der Entscheidung der Telekom.

Gemeinderätin Anita Hofmann teilte mit, dass sie 1&1 als Mobilfunkanbieter habe. 
Dieser arbeite mit Vodafone zusammen. Seit 3 bis 4 Monaten habe sie keinen Emp-
fang mehr. Bürgermeister Stefan Schwab erklärte, dass es seit ca. 2 Jahren Probleme 
mit dem Vodafone-Empfang gebe. Man sei in Kontakt mit dem Planungsbüro von 
Vodafone, Klärungsbedarf bestehe aktuell hinsichtlich der Zuleitung zum Mast. Ge-
meinderat Peter Schwab teilte mit, dass 1&1 früher mit o2 kooperiert habe und nun zu 
Vodafone gewechselt sei.

Glasfaserausbau
Gemeinderat Josef Schäfer bat darum, dass der Förderantrag für den Glasfaser-
ausbau im Rahmen der Gigabit-Richtlinie zügig gestellt wird. Bürgermeister Stefan 
Schwab verwies auf die Auftragsvergabe an das Büro IK-T im Dezember 2025 und 
dass das Verfahren zur Förderung bereits laufe.
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Linden in der Schulstraße
Gemeinderat Josef Schäfer bat darum, die Linden in der Schulstraße zurückzu-
schneiden.

Kommunalwahl
Gemeinderätin Brigitte Krug teilte mit, dass laut Landratsamt die anerkennungsfähige 
Höhe des Erfrischungsgeldes bei einer Obergrenze von 60 Euro liege. Festgelegt 
worden seien 40 Euro für sonntags und 40 Euro für montags, und somit 80 Euro.  
Sie bat um Klärung und ggf. Reduzierung.

Wildschäden
Gemeinderätin Anita Hofmann teilte mit, dass im Bereich des Tennisplatzes Kirchzell 
sämtliche Wiesen durch Wildtiere umgegraben seien. Angrenzend sei Gemeindewald. 
Sie fragte, ob hier nicht richtig gejagt werde und was nun angesichts der Wildschäden 
unternommen werde. Bürgermeister Stefan Schwab stellte klar, dass an den besagten 
Bereich das Genossenschaftsjagdrevier Kirchzell angrenze. Die Jagd dort sei ver-
pachtet. Gemeinderätin Anita Hofmann bat darum, den Jagdpächter auf die Proble-
matik anzusprechen. Gemeinderätin Brigitte Krug berichtete, dass diese Problematik 
aktuell überall vorliege, nicht nur in Kirchzell.

Parken an Schule und Kindergarten
Gemeinderat Frederic Sennert bat darum, das Personal darauf hinzuweisen, die ei-
gens mittels absolutem Halteverbot und Ausnahmegenehmigungen ausgewiesenen 
Personalparkplätze zu nutzen.

Verkehrsspiegel
3. Bürgermeisterin Monika Arnheiter teilte mit, dass der Spiegel gegenüber der Markt-
platzhalle in der Ortsdurchfahrt Kirchzell verstellt sei. Gemeinderat Stefan Schmitt 
regte an, an der Zufahrt zum Aussiedlerhof an der Staatsstraße einen Verkehrsspiegel 
anzubringen.
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BEKANNTMACHUNG 

 
 
Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für 

Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher 

Feuerwehren 
 

Der Markt Kirchzell erlässt aufgrund des Art. 28 Abs 4 Bayerisches 
Feuerwehrgesetz (BayFwG) folgende Satzung: 

 

§ 1 Aufwendungs- und Kostenersatz 
 

(1)  Der Markt Kirchzell erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 BayFwG 
Aufwendungsersatz für die in Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgeführten 
Pflichtleistungen seiner Feuerwehren. 

 
Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang 
abgerechnet. Für Einsätze und Tätigkeiten, die unmittelbar der Rettung oder 
Bergung von Menschen und Tieren dienen, wird kein Kostenersatz erhoben. 
 
Der Aufwendungsersatz entsteht mit dem Tätigwerden, in den Fällen des Art. 
28 Abs. 2 Nr. 7 BayFwG mit dem Ausrücken, der Feuerwehr. 

 
(2)  Der Markt Kirchzell erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme seiner 

Feuerwehren zu folgenden freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 
BayFwG): 
1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der 
Feuerwehren gehören, 
2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Verbrauch, 
Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr. 
 

(3)  Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den 
Pauschalsätzen gemäß der Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von 
Aufwendungen, die nicht in der Anlage enthalten sind, werden Pauschalsätze 
in Anlehnung an die für vergleichbare Aufwendungen festgelegten Sätze 
erhoben. Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten berechnet. 

 
(4)  Aufwendungen die durch Hilfsleistungen von Werksfeuerwehren entstehen 

(Art. 15 Abs. 7 Satz 2 BayFwG), sowie wegen überörtlicher Hilfeleistung nach 
Art. 17 Abs. 2 BayFwG zu erstattende Aufwendungen werden unabhängig 
von dieser Satzung geltend gemacht. 

 
§ 2 Schuldner 

 

(1)  Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes 
nach Art. 28 Abs. 3 BayFwG. 

 
(2)  Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in 

Anspruch genommen hat. 
 
(3)  Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 
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§ 3 Fälligkeit 

 
Aufwendungs- und Kostenersatz werden einen Monat nach Zustellung des 
Bescheids zur Zahlung fällig. 
 
 

§ 4 Inkrafttreten – Außerkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.03.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über 
Aufwendungsersatz und Gebühren für Einsätze und andere Leistungen 
gemeindlicher Feuerwehren vom 15.10.2013 außer Kraft. 
 
 
Anlage zur Satzung über Aufwendung- und Kostenersatz für Einsätze und 
andere Leistungen gemeindlichen Feuerwehren 
 

Verzeichnis der Pauschalsätze 

 
Aufwendungsersatz und Kostenersetz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten 
(Nrn. 1 bis 3) und den Personalkosten (Nr. 4) zusammen. 
 
1. Streckenkosten 

Die Streckenkosten betragen für jeden angefangen Kilometer Wegstrecke für 
a) Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20/16  6,98 € 
b) Löschgruppenfahrzeug LF 16/TS  3,08 € 
c) Löschgruppenfahrzeug LF 8 Kirchzell 10,17 € 
d) Mehrzweckfahrzeug MZF  1,94 € 
e) Unimog 1,66 € 
f) Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 Breitenbuch 10,63 € 
g) Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 Preunschen 4,48 € 
h) Löschgruppenfahrzeug LF 8 Watterbach 1,49 € 
i) Tragkraftspritzenanhänger TSA Ottorfszell  29,09 € 
 

2. Ausrückestundenkosten 

Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung 
abzugelten, die zwar zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die 
zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst werden. Für angefangene Stunden werden 
bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten 
erhoben. 
 
Die Ausrückestundenkosten betragen – berechnet vom Zeitpunkt des Ausrückens 
aus dem Feuerwehrgerätehaus/der Feuerwache bis zum Zeitpunkt des 
Wiedereinrückens – je eine Stunde für 
a) Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20/16  189,42 € 
b) Löschgruppenfahrzeug LF 16/TS  35,47 € 
c) Löschgruppenfahrzeug LF 8 Kirchzell 36,61 € 
d) Mehrzweckfahrzeug MZF  36,20 € 
e) Unimog 17,78 € 
f) Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 Breitenbuch 95,61 € 
g) Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 Preunschen 194,93 € 
h) Löschgruppenfahrzeug LF 8 Watterbach 26,87 € 
i) Tragkraftspritzenanhänger TSA Ottorfszell  322,75 € 
 
3. Arbeitsstundenkosten 
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Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des 
eingesetzten Fahrzeugs gehört (und können demnach dafür keine 
Ausrückestundenkosten geltend gemacht werden), werden Arbeitsstundenkosten 
berechnet. 
 
In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, währenddessen ein 
Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht in Betrieb ist. 
 
Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die 
ganzen Stundenkosten erhoben. 
 
Als Arbeitsstundenkosten werden berechnet für 
a) Drohne  60,00 € 
b) Atemschutzgerät  90,75 € 
 
4. Personalkosten 

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum 
vom Ausrücken aus dem Feuerwehrgerätehaus/der Feuerwache bis zum 
Wiedereinrücken anzusetzen. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 
Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben. 
 
4.1 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 

Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender  
Stundensatz berechnet: 28,00 € 
 

4.2 Sicherheitswachen 

Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 
BayFwG werden erhoben je Stunde Wachdienst für einen ehrenamtlichen 
Feuerwehrdienstleistenden (s. § 11 Abs. 4 AVBayFwG)  17,90 € 
 
Abweichend von Nr. 4 Satz 2 wird für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt 
eine weitere Stunde berechnet. 
 

 

MARKT KIRCHZELL 
Kirchzell, den 06.02.2026 
 
gez. 
 
Schwab 
1. Bürgermeister  

Ausgefertigt:  
MARKT KIRCHZELL 
Kirchzell, den 06.02.2026 
 
gez. 
 
Schwab 
1. Bürgermeister 
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AmtlichesMarkt Schneeberg
mit Hambrunn und Zittenfelden

Öffnungszeiten im Rathaus Schneeberg

Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Gesprächstermine außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung.

Telefon: (09373) 9739-40 • Telefax: (09373) 9739-51
Email: Gemeinde@schneeberg-odenwald.de
Homepage: http://www.schneeberg-odenwald.de

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden voraussichtlich an folgenden Terminen statt:

Mittwoch, den 18.03.2026
Freitag, den 10.04.2026

Beginn jeweils um 19.00 Uhr.

Die Tagesordnungspunkte können den jeweiligen Bekanntmachungen - angeheftet an 
den Gemeindeanschlagstafeln – und unserer Homepage entnommen werden.

Anträge, Baupläne, Anfragen usw., die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind 
schriftlich zu stellen. Sie sollen spätestens, gemäß § 21 der Geschäftsordnung, bis 
zum 8. Tag vor der Sitzung beim ersten Bürgermeister eingereicht werden.

In der Bürgerfragestunde haben interessierte Bürger die Möglichkeit, sich mit ihren 
Fragen und Anliegen direkt an den Bürgermeister und an den Gemeinderat zu wenden.

Einladung der Seniorenbeauftragten

Der Frühling bringt Schwung und Bewegung!
Lassen Sie sich anstecken, überraschen und mitnehmen am

Dienstag, den 3. März 2026
um 14.30 Uhr im Dorfwiesenhaus.

Unterstützung für unser Gedächtnis bekommen wir von  
Frau Christine Schäfer, von den Johannitern Miltenberg

Wir freuen uns auf das erste Treffen im neuen Jahr.
Bei Bedarf Fahrdienst Tel. 2526
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Kennzeichnen von Briefkästen und Häusern

Viele Briefkästen in Schneeberg sind nicht mit aktuellen Namen beschriftet. Das be-
hindert die Zustellung von Post, Paketen, Zeitschriften usw.
Dies ist aktuell wieder bei der Zustellung der Wahlbenachrichtigungsbriefe aufgefal-
len.
An manchen Häusern fehlen die Hausnummern oder sind nicht schnell und einfach zu 
finden. Das bereitet den Feuerwehren, aber auch den Einsatzkräften von Polizei und 
Rettungsdiensten immer wieder Probleme und führt zu einer Verzögerung der Hilfe-
leistung und kann Leben kosten oder hohen Sachschaden nach sich ziehen. Deshalb 
sollte es im Interesse aller sein, dass Hausnummernschilder von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche aus eindeutig und schnell zu erkennen sind.
Daher unsere Bitte:
• Briefkästen immer mit Namen versehen!
• Hausnummern gut sichtbar am Gebäude anbringen
• und vom Bewuchs freihalten!

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Schneeberg, 
Hambrunn und Zittenfelden,

Mit dieser Ausgabe vom Mitteilungsblatt möchte ich die Gelegenheit nutzen Sie über 
die Gemeinderatssitzung vom 06.02.2026 zu informieren.

Über folgenden Themen hat sich der Gemeinderat beraten und zum Teil Beschlüsse 
gefasst.

Bauantrag: Erforderliche Instandsetzungsarbeiten an einer Scheune mit Stall so-
wie Änderung der Dachneigung, Dachhöhe und Nutzung, Fl.Nr. 6/1, Zittenfelden 2
Der Bauherr beabsichtigt die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten an einer  
Scheune mit Stall sowie die Änderung der Dachneigung, Dachhöhe und Nutzung 
auf der Fl.Nr. 6/1, Zittenfelden 2, 63936 Schneeberg. Der Markt Schneeberg wurde  
mit Schreiben vom 21.11.2025 vom Landratsamt Miltenberg informiert, dass ein  
Bauantrag eingegangen ist.

Mit Schreiben vom 19.12.2025 wurde der Markt Schneeberg informiert, dass der Bau-
antrag und die Bauvorlage nun hinreichend vollständig sind, sodass die Entscheidung 
der Gemeinde über die Erteilung ihres Einvernehmens möglich ist (Art. 65 Abs. 1 Satz 
4 BayBO i.V.m. § 36 BauGB).

Das gemeindliche Einvernehmen ist erforderlich, da sich das Bauvorhaben innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile befindet (§ 34 BauGB).

Die Nachbarunterschriften sind laut Antragsunterlagen bis auf die Unterschrift der  
Gemeinde vollständig.

Die Satzung über die Herstellung von Stellplätzen findet für das Bauvorhaben keine 
Anwendung.
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Der Bauherr stellt folgende Anträge auf Abweichung:
1. Abweichung von der Einhaltung der Abstandsflächen hinsichtlich der Lage der Ab-

standsflächen auf öffentlicher Verkehrsfläche, bis zu deren Mitte (Art. 6 Abs. 2 
BayBO)

2. Abweichung von der Einhaltung der Abstandsflächen, hinsichtlich der Unzulässig-
keit der Überlappung (Art. 6 Abs. 3 BayBO)

3. Dachüberstand ragt über Grundstücksgrenze, in den Luftraum über dem Straßen-
körper hinein (Art. 6 BayBO)

Die Abweichungen werden vom Antragssteller wie folgt begründet:
Zu 1. Aufgrund der Einsturzgefahr von Teilen des Daches müssen erforderliche In-
standsetzungsarbeiten (u.a. Dachstuhlerneuerung) getätigt werden. Geplant ist dabei 
eine Veränderung des Dachgiebels bzw. Dachneigung eines Teils des Hauptdaches 
sowie eine Anhebung des Nebendaches (gepl. Carport).
Die Dachneigung eines Teiles des Daches wird während der Instandsetzungsarbei-
ten geändert und dem Rest des Daches angepasst (auf 35°), weil ein Nachbau des 
bestehenden Daches (Übergang Dachneigung von 35° auf ca. 65°) einen hohen pla-
nerischen, konstruktiven sowie finanziellen Aufwand darstellen würde, der nicht ge-
rechtfertigt ist. Zudem wird die Gefahr von herabfallendem Schnee auf Passanten und 
Verkehrsteilnehmer dadurch vermindert.

Aufgrund der Veränderung am Dach, befinden sich nun Abstandsflächen von den Ge-
bäudewänden welche auf den öffentlichen Verkehrsflächen liegen und über deren 
Mitte hinausragen.

Die Nachbarn werden durch die Errichtung des Bauvorhabens nicht negativ einge-
schränkt. Eine Beeinträchtigung ist weder hinsichtlich der Belichtung, Belüftung noch 
der Besonnung zu erwarten. Die betroffenen Nachbarn haben durch die Leistung ihrer 
Unterschrift auf den Antragsunterlagen sowie Planskizzen dem Bauvorhaben auch 
zugestimmt.

Zu 2. Die Abstände der Bestandsgebäude auf dem Baugrundstück zueinander bleiben 
unverändert, eine Beeinträchtigung ist daher nicht zu erwarten. Des Weiteren werden 
vom Bauherrn bei der Bauausführung die gesetzlichen Brandschutzvorschriften der 
Bayerischen Bauordnung beachtet und eingehalten.

Zu 3. Die Bestandsdächer haben bereits einen Dachüberstand, der über die Grenze 
ragt. Ein Dachüberstand (ca. 60 cm – 80 cm) wird beibehalten, liegt aber größtenteils 
über dem Gehweg. Das Nebendach (gepl. Carport) wird um ca. 1,20 m erhöht, damit 
eine lichte Höhe von mind. 4,65 m zwischen Oberkante Straßenbelag und Unterkante 
Dachsparren entsteht, damit die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beein-
trächtigt werden. Somit wird aufgrund der geplanten Dacherhöhung des Nebenda-
ches das öffentliche Interesse besser gewürdigt als vor den Instandsetzungsarbeiten.
Der Gemeinderat hat nun über die Anträge auf Abweichung Nr. 1 und Nr. 3 zu bera-
ten. Der Abweichungsantrag Nr. 2 wegen der Überlappung der Abstandsfläche ist laut 
Landratsamt Miltenberg nach Art. 28 BayBO möglich.

Der Marktgemeinderat hat Kenntnis vom vorgelegten Bauantrag genommen. Das ge-
meindliche Einvernehmen konnte nicht erteilt werden, da vor der Entscheidung des 
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Gemeinderates noch eine Ortseinsicht mit dem Bauausschuss erfolgen soll. Die Stel-
lungnahme der Gemeinde wurde an das Landratsamt Miltenberg weitergeleitet. Da-
nach erfolgt eine erneute Beteiligung der Gemeinde.

Bauantrag: Nutzungsänderung Wohnen UG, OG und DG zu Ferienwohnen,  
Anbau eines Balkons und einer Dachgaube, Fl.Nr. 3892, Neudorfer Straße 6
Die Bauherrin beabsichtigt eine Nutzungsänderung Wohnen UG, OG und DG zu Fe-
rienwohnen sowie den Anbau eines Balkons und einer Dachgaube auf der Fl.Nr. 3892, 
Neudorfer Str. 6, 63936 Schneeberg. 

Es handelt sich nach § 34 BauGB um ein „Allgemeines Wohngebiet“, für das eine 
Ausnahme von den Vorschriften des BauGB beantragt werden muss. Bei der Unter-
bringung von Ferienwohnungen handelt es sich um einen nicht störenden Gewerbe-
betrieb, der laut § 4 Abs. 3 BauNVO im „Allgemeinen Wohngebiet“ ausnahmsweise 
zugelassen werden kann.

Das Bauvorhaben bedarf einer Abweichung von den Vorschriften der Bayerischen 
Bauordnung Art. 45 Abs. 1 Satz 1: Aufenthaltsräume müssen eine lichte Raumhöhe 
von min. 2,40 m haben.

Das Untergeschoss hat eine lichte Raumhöhe von 2,13 m. Die Bauherrin beabsichti-
gen nun, die sich dort befindliche Wohnung von einer dauerhaft vermieteten Einheit 
in eine nur temporär genutzte Ferienwohnung umzunutzen und begründen, dass die 
Unterschreitung der Raumhöhe nicht zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung der 
Aufenthaltsqualität oder Wohnhygiene führt und ansonsten alle anderen Anforderun-
gen der BayBO an einen Aufenthaltsraum aufweist.

Die Satzung über die Herstellung von Stellplätzen erfordert je einen Stellplatz pro 
Wohneinheit, d.h. vier Stellplätze werden benötigt und im Bauantrag sind drei Stell-
plätze in den Garagen vorhanden. Ein weiterer Stellplatz muss von der Bauherrin ge-
mäß Stellplatzsatzung des Marktes Schneeberg abgelöst werden. Der Antrag wurde 
von der Bauherrin bereits gestellt.

Der Marktgemeinderat begrüßte dieses Vorhaben, da dadurch auch Ferienwohnun-
gen für Touristen geschaffen werden.

Er hatte keine Einwände und stimmte dem Antrag auf Ausnahme und dem Antrag auf 
Abweichung zu.

Beteiligungsbericht 2024 des Marktes Schneeberg (Art. 94 Abs. 3 GO)
Der Markt Schneeberg hat nach Art. 94 Abs. 3 Gemeindeordnung zur Information der 
Gemeindevertreter und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über seine Beteiligun-
gen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In diesem 
Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen der Markt Schneeberg mindes-
tens über den zwanzigsten Teil der Anteile verfügt.

Aufgrund dieser Verpflichtung hat die Verwaltung des Marktes Schneeberg den Betei-
ligungsbericht für das Jahr 2024 erstellt. Neben der bereits bestehenden Beteiligung 
an der Wärmeversorgung Amorbach GmbH wurde auch die Beteiligung an der Cam-
pus GO eG als Träger des MVZ in den Bericht mitaufgenommen.

Weitere Änderungen der Beteiligungsverhältnisse haben sich im Jahre 2024 nicht  
ergeben.
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Bestellung neuer Feldgeschworener für Zittenfelden und Schneeberg
Der Marktgemeinderat wurde darüber informiert, dass es dringend erforderlich ist wei-
tere Feldgeschworene für Zittenfelden aufzunehmen, da es mit Michael Breunig zur-
zeit nur einen Feldgeschworenen in Zittenfelden gibt.

Die Zittenfeldener und Schneeberger Feldgeschworenen haben in ihrer Mitgliederver-
sammlung am 16.01.2026
Johannes Breunig, Zittenfelden 10, 63936 Schneeberg
Mattea Breunig, Zittenfelden 10, 63936 Schneeberg
Florian Gareus, Zittenfelden 7 ½, 63936 Schneeberg
als neue Feldgeschworenen für Zittenfelden gewählt.

Des Weiteren wurde
Tobias Breunig, Urbanusweg 2, 63936 Schneeberg
als neuer Feldgeschworener für Schneeberg gewählt.

Diese sollen beim nächsten Feldgeschworenenjahrtag am 15.03.2026 in Schneeberg 
vereidigt werden.

Der Marktgemeinderat stimmte der Neubestellung von den obengenannten Feldge-
schworenen für Zittenfelden und Schneeberg zu.

Bestellung des Stellvertretenden Wahlleiters für die Kommunalwahl am 
08.03.2026
Die Stellvertretende Wahlleiterin, Frau Julia Winter, steht auf Grund persönlicher Um-
stände nicht mehr zur Verfügung.

Die Aufgabe des Gemeinderates ist jetzt die Abberufung von Frau Julia Winter als 
Stellvertretende Wahlleiterin und die Berufung einer neuen Person.

1. Bgm. Repp schlug dem Gemeinderat vor, Herrn Oswin Loster zum Stellvertreten-
den Wahlleiter für die Kommunalwahl am 08.03.2026 zu berufen.

Der Marktgemeinderat hat die Abberufung der Stellvertretenden Wahlleiterin Frau Ju-
lia Winter für die Kommunalwahl am 08.03.2026 festgestellt und hat Herrn Oswin 
Loster zum Stellvertretenden Wahlleiter berufen

Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 14.01.2026
Der Marktgemeinderat hat beschlossen, das Grundstück Fl.Nr. 3432 mit 70 m² in den 
„Oberen Sandwiesen“ zu erwerben. Das Grundstück befindet sich unmittelbar neben 
dem Kindergartenspielplatz.

Die Zufahrt zum Stall der Familie Breunig, zwischen Schneeberg und Zittenfelden 
wurde instandgesetzt. Es wurde vereinbart, dass der Markt Schneeberg das Einbau-
material zur Verfügung stellt und die Familie Breunig den Einbau durchführt.

Der Schotter wurde von der Firma BDL Untermain GmbH, Dieselstraße 5, 63920 
Großheubach, bezogen. Für den Ausbau des Weges wurden insgesamt 464 t Schotter  
zum Preis von 9.966,52 € brutto, benötigt.

Der Marktgemeinderat hat nachträglich die Rechnung der Firma BDL Untermain 
GmbH genehmigt.
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Bekanntgabe des Wahlvorstandes für die Kommunalwahl am 08.03.2026
Einteilung des Wahlvorstandes im Dorfwiesenhaus
Wahlvorsteher: Angelika Weis
Stellv. Wahlvorsteher: Ulrich Weis
Schriftführer: Barbara Ballweg
Stellv. Schriftführer: Isabelle Almeida Gravano
Beisitzer: Roland Schneider
Beisitzer: Elena-Christina Meidel
Beisitzer: Thorsten Speth
Stimmzettelausgabe: Claudia Setzer
Stimmzettelausgabe: Cornelia Hickmann
Stimmzettelausgabe: Lukas Etzel

Einteilung des Briefwahlvorstandes im Sitzungssaal Rathaus
Wahlvorsteher: Stephan Ort 
Stellv. Wahlvorsteher: Jochen Büchler
Schriftführer: Florian Bleifuß
Stellv. Schriftführer: Ulrike Blatz
Beisitzer: Ulrike Speth
Beisitzer: Antonia Dolzer
Beisitzer: Lena Zeiler
Beisitzer: Birgit Henn
Beisitzer: Susanne Repp

Als Ersatzpersonen haben sich Christina Volgger, Christian Hetzel, Ines Zipp-Hetzel, 
Marie-Luise Grimm und Sebastian Erbacher bereit erklärt zu helfen.

Weiterhin sind 18 Personen in 6 Teams mit je 3 Personen für die Stimmzettelerfas-
sung des Gemeinderates und des Kreistages mittels Barcodelesestift eingeteilt. Zwei 
Teams im Dorfwiesenhaus und vier Teams im Rathaus.

Der Vorsitzende und die Mitglieder des Gemeinderates bedanken sich für den ehren-
amtlichen Einsatz der Wahlhelfer.

Weitere Informationen
Der Vorsitzende teilt mit, dass die Glascontainer in der Weinbergstraße vom Entsor-
ger nicht mehr angefahren werden können, da der LKW zu hoch ist und nicht durch 
die Bahnunterführungen fahren kann.

Auf Grund der Fahrzeuglänge und -schwere ist eine Anfahrt über die Neudorfer Str. 
ebenfalls nicht möglich. Der Markt Schneeberg wurde aufgefordert einen geeigneten 
Platz vor der Unterführung zur Verfügung zu stellen. In Zittenfelden wurden die Glas-
container abgeholt und nicht mehr aufgestellt, da für den LKW keine Wendemöglich-
keit besteht. Nach Rückfrage bekamen wir die Antwort, dass es in einer Ortschaft mit 
weniger als 100 Einwohnern nicht erforderlich ist, Glascontainer aufzustellen.

In der zwischen Zeit konnte man, mittels eines Vororttermins mit der Entsorgerfirma 
erreichen, dass in Zittenfelden am Ortseingang ein Mischglascontainer aufgestellt wird.
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Der Vorsitzende sagt, bisher wurde durch die neue Beauftragung eines Entsorgungs-
unternehmen nur Unmut bei der Bevölkerung produziert.

Weitere Anregungen - Anfragen
Bgm. Wöber teilt mit, dass er von Anwohnern des Gartenweges angesprochen wur-
de, dass die Ausfahrt vom Gartenweg in die Marktstraße gefährlich sei. Er hat es 
selbst ausprobiert und festgestellt, bis man mal was sieht ist man schon zur Hälfte in 
die Marktstraße hineingefahren. Er sieht Gefahrenpotenzial und bittet, gegenüber der 
Ausfahrt einen Verkehrsspiegel anzubringen.

GR Berberich sagt, das Jugendhaus sei auf Grund eines Elektro- und Wasserscha-
dens geschlossen. Sie möchte wissen, ob schon jemand vor Ort war. Der Vorsitzende 
erklärte er habe die Reparaturen in Auftrag gegeben, jedoch sind die Arbeiten noch 
nicht durchgeführt.

GR Büchler sieht das Haus Hauptstraße 34 als sehr baufällig an. Er fragt an, ob der 
Abriss und die Planentwürfe gefördert werden können.

1. Bgm Repp gibt bekannt, dass er sich bereits bei der Regierung von Unterfranken 
erkundigt hat. Es gibt leider nur eine Europäische Förderung über ELER, welche nur 
noch bis zum 27.02.2026 läuft. Der Abriss ist nicht förderfähig.

Er habe gleichzeitig eine Anfrage beim Staatlichen Bauamt auf Kostenbeteiligung für 
den Abriss gestellt. Die Antwort steht noch aus.

GR Haas erkundigt sich nach den Abrisskosten.

1. Bgm. Repp teilt mit es liegt ein Angebot in Höhe von ca. 80.000 € vor.

GR Grimm möchte wissen, ob wegen des Ausfalls der Sirenen schon etwas unter-
nommen wurde

1.Bgm Repp sagte er ist ständig im Kontakt mit der Firma Abel und Käufl. Sie wollen 
die Angelegenheit intern besprechen und sich dann melden um einen Termin zu ver-
einbaren. Seither sind schon wieder zwei Wochen vergangen und wir haben noch 
nichts gehört. Er hat Abel und Käufl erklärt, dass im Ortsteil Zittenfelden nicht alarmiert 
werden kann, da die Sirene nicht funktioniert.

Eine erfolgreiche Fastnacht liegt hinter uns und wir befinden uns in der Fastenzeit mit 
der Vorbereitung auf Ostern.

Ich möchte es an dieser Stelle nicht versäumen mich bei den Verantwortlichen der FG 
Schneeberger Krabbe für die tolle Organisation und Durchführung der Faschelnachts-
kampagne 2026 zu bedanken.

Ich bedanke mich bei allen Helferinnen und Helfern die durch ihr mittun den Verein 
bei der Durchführung unterstützt haben. Nur so war es möglich, eine reibungslose 
Faschelnacht in Schneeberg zu feiern.

Ein Dankeschön ergeht auch an die Schneeberger Musikanten die den größten Teil 
der Veranstaltungen musikalisch begleitet haben. Es war rundum eine gelungene Zeit.

Ich wünsche ihnen allen eine erfolgreiche Fastenzeit.

Mit freundlichen Grüßen

Kurt Repp
1. Bürgermeister 
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Standesamtliche Nachrichten

Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle kön-
nen aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteiligten/Angehö-
rigen schriftlich zustimmen.

Sterbefälle

06.01.2026 Margarete Albert, Hofweg 6

31.01.2026 Hubert Münch, Hauptstr. 18

AmtlichesMarkt Weilbach
mit Weckbach, Gönz, Ohrnbach,

Wiesenthal, Reuenthal und Sansenhof

Gemeinderatsitzungen in Weilbach

Die nächste Gemeinderatsitzung ist an folgendem Termin vorgesehen:

Dienstag, 24.02.2026, 19:00 Uhr 
Sitzungssaal Weilbach (ehem. Rai-Ba Gebäude)

Dienstag, 24.03.2026, 19:00 Uhr
Sitzungssaal Weilbach (ehem. Rai-Ba Gebäude)

Anträge, Anfragen, usw. die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich 
zu stellen. Sie sollen spätestens am 6. Tag vor der Sitzung eingereicht werden. 

Die Sitzungstermine sowie die Tagesordnungspunkte können auch auf der Homepage 
www.weilbach.de entnommen werden. 

Zusätzlich werden diese auch an den Anschlagstafeln veröffentlicht.
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Telefonnummern beim Markt WeilbachTelefonnummern beim Markt Weilbach 
 
Zentrale    09373­97 19 0  info@weilbach.de 

1. Bürgermeister  Robin Haseler  97 19 14  robin.haseler@weilbach.de 

Hauptverwaltung /  
Bauamt  Elke Burckhardt  97 19 13  elke.burckhardt@weilbach.de 

Kasse       
Kämmerei 
Personalverwaltung  Claudia Rätz  97 19 15  claudia.raetz@weilbach.de 

       
Kassenverwaltung 
Steuern & Gebühren 
Friedhofsamt 
Vermietung Rathaussaal und 
Dorfgemeinschaftshaus 
 

Sonja Munz  97 19 12  sonja.munz@weilbach.de 

Bürgerbüro       
Meldeamt, Passamt 
Gewerbeamt 
Ordnungsamt 
Rentenangelegenheiten und 
Soziales  
Fundbüro 

Ingeborg Wasserer  97 19 17  ingeborg.wasserer@weilbach.de 
 

       

Sekretariat, 
Mitteilungsblatt 
Marktwesen 
Fundbüro 

Ksenia Hentsel 
(Mo. – Mi. und Fr. vormittags,  
Do. nachmittags) 

97 19 11  ksenia.hentsel@weilbach.de 

Kommunalunternehmen 
Markt Weilbach AöR  
Markt Weilbach Bau­ und 
Vermietungs GmbH 

Julia Soden  97 19 18  julia.soden@weilbach.de 

Kommunalunternehmen 
Markt Weilbach AöR  
Markt Weilbach Bau­ und 
Vermietungs GmbH 

Martina Förtig 
(Di. – Fr. vormittags)  97 19 16  martina.foertig@weilbach.de 

 

Wasserzählerwechsel  Matthias Schönborn  0157 82 11 29 18   

Bauhof  Florian Helmstetter 
Roland Zeller 

0171­7 42 30 81 
0171­5 62 50 92 

bauhof@weilbach.de 
 

Hausmeister  Fabian Munz  0171­5 63 49 13  hausmeister@weilbach.de 

Forstverwaltung / 
Grünes Bauamt  Sebastian Hennig  97 19 22  sebastian.hennig@weilbach.de 

 
Öffnungszeiten 

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Donnerstag 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
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Amtliches Allgemein

Form der Bekanntmachung  
zu den Kommunalwahlen am 08.03.2026

Nach § 98 Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO) haben die Gemeinde 
und der Wahlleiter ein Wahlrecht unter verschiedenen Formen der Bekanntmachung. 
Die Stadt Amorbach, der Markt Kirchzell, der Markt Schneeberg und der Markt Weil-
bach haben sich dazu entschieden, alle wahlrechtlich relevanten Bekanntmachungen 
und Bekanntgaben durch öffentlichen Anschlag am jeweiligen Rathaus bzw. der zu-
gehörigen Bekanntmachungstafel zu bewirken.

Stadt Amorbach: Kellereigasse 1 Markt Kirchzell: Hauptstraße 19
Markt Schneeberg: Amorbacher Straße 1 Markt Weilbach: Hauptstraße 59

Insbesondere werden folgende Bekanntmachungen erfolgen:
• Bekanntmachung des Wahlleiters, welche Wahl durchzuführen ist und wie viele  

Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind mit Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen (frühestens 09.12.2025, spätestens 25.12.2025).

• Bekanntmachung der Gemeinde, wer sich wann und wo in Unterstützungslisten  
eintragen kann und ob die Räume barrierefrei sind (frühestens 09.12.2025, spätes-
tens 25.12.2025).

• Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge durch den Wahlleiter 
(08.01.2026 nach 18 Uhr oder 09.01.2026).

• Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge durch den Wahlleiter (spätes-
tens 03.02.2026).

• Bekanntmachung der Gemeinde über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse und 
die Erteilung von Wahlscheinen (spätestens 12.02.2026).

• Erlass der Wahlbekanntmachung durch die Gemeinde (spätestens 02.03.2026).
• Verkündigung des vorläufigen Wahlergebnisses durch den Wahlleiter (08.03.2026 nach 

18 Uhr oder am darauf folgenden Tag nach Ermittlung des vorl. Wahlergebnisses).
• Bekanntmachung des Wahlergebnisses (nach Sitzung des Gemeindewahlaus-

schusses).
• Bekanntmachungen zu evtl. Stichwahlen.

Sollten sich Rückfragen ergeben, so wenden Sie sich bitte an folgende Wahlsach-
bearbeiter:

Stadt Amorbach: Tobias Laske, Tel.: 09373/209-22; tobias.laske@stadt-amorbach.de

Markt Kirchzell: Carolin Czerny, Tel.: 09373/9743-14; carolin.czerny@kirchzell.de

Markt Schneeberg: Gabi Schmitt; Tel.: 09373/9739-41; 
 gabi.schmitt@schneeberg-odenwald.de

Markt Weilbach: Ingeborg Wasserer, Tel.: 09373/9719-17; 
 ingeborg.wasserer@weilbach.de
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Mikrozensus 2026 startet:  
130 000 Bürgerinnen und Bürger werden befragt

Mikrozensus liefert wichtige Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der 
Bevölkerung
Jedes Jahr wird in Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet – der Mikrozensus durch-
geführt. Diese Haushaltsbefragung ermittelt Daten zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage der Bevölkerung. Bundesweit sind ein Prozent der Bevölkerung und damit in 
Bayern rund 130 000 Personen auskunftspflichtig.

Mit ihrer Teilnahme tragen die Befragten dazu bei, dass politische Entscheidungen 
faktenbasiert getroffen werden können. Die Befragung erfolgt als Telefoninterview 
oder Online-Befragung.

Fürth. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in Deutschland. 
Im Rahmen dieser Erhebung geben in Bayern jedes Jahr rund 130 000 Personen 
in etwa 65 000 Haushalten stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger des Frei-
staats Auskunft zu ihren Arbeits- und Lebensbedingungen. Damit tragen die befragten 
Personen dazu bei, die wirtschaftliche und soziale Lage der Haushalte zu verstehen 
und die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern. Nur durch verlässliche, 
qualitativ hochwertige Daten können politische Entscheidungen zum Beispiel zur Be-
kämpfung von Armut, zur Förderung von Kinderbetreuung oder zur Unterstützung von 
Rentnerinnen und Rentnern faktenbasiert und zielgerichtet getroffen werden.

Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensuserhebung ab?

Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem mathematisch-statisti-
schen Zufallsverfahren, das zunächst Gebäude- bzw. Gebäudeteile für die Teilnahme

am Mikrozensus auswählt. Befragt werden die Bewohnerinnen und Bewohner dieser

Gebäude. Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte konkretisieren dazu die Stichprobe

über die Klingelschilder. Dabei können sie sich als Erhebungsbeauftragte des Bayeri-
schen Landesamts für Statistik ausweisen.

Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom Landesamt für Statistik 
schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit dem Schreiben werden 
die Haushalte ausführlich über die Erhebung informiert. Die Fragen des Mikrozensus 
können entweder im Rahmen eines Telefoninterviews oder einer Online-Befragung 
beantwortet werden. Für die Telefoninterviews sind bayernweit etwa 130 Erhebungs-
beauftragte im Einsatz, die sorgfältig ausgewählt und für die Durchführung der Inter-
views umfassend geschult wurden. Die Befragungen finden ganzjährig von Januar bis 
Dezember statt.

Es besteht Auskunftspflicht
Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis verlässlicher und repräsen-
tativer Ergebnisse treffen. Um dies zu gewährleisten, besteht nach dem Mikrozen-
susgesetz Auskunftspflicht. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und 
ausschließlich für statistische Zwecke verwendet. Dabei werden die Ergebnisse in 
aggregierter Form veröffentlicht, so dass kein Rückschluss auf einzelne Personen 
möglich ist.
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Hinweise:
Was unterscheidet den Mikrozensus vom Zensus?
Zu beachten ist, dass es sich bei Zensus und Mikrozensus um zwei voneinander un-
abhängige Erhebungen handelt:
Der Zensus ist die größte amtliche Statistik Deutschlands und findet als eine Art Groß-
inventur der Gesellschaft alle 10 Jahre statt. Diese Erhebung dient der Ermittlung der 
amtlichen Einwohnerzahl. In der Personenbefragung des Zen-sus 2022 wurden ca. 13 
Prozent der Bevölkerung zu demografischen Merkmalen befragt. Zusätzlich wurden 
in der Gebäude- und Wohnungszählung als Vollerhebung Merkmale wie Wohnfläche, 
Heizungsart, Ausstattung und Kaltmiete für alle Wohngebäude und Wohnungen in 
Bayern erhoben.

Der Mikrozensus findet im Unterschied zum Zensus jährlich statt. Mit einem Prozent 
der Bevölkerung werden deutlich weniger Personen befragt. Im Mittelpunkt stehen 
hier Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung sowie deren Ent-
wicklung. Auskunftspflicht besteht für beide Erhebungen.

Weitere Informationen:
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter:
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html

Zusätzlich informiert ein Erklärvideo über den Mikrozensus, warum er durchgeführt 
wird, wie die Haushalte zufällig aus-gewählt werden, warum sie mitmachen müssen 
und was mit ihren Antworten passiert:
statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/
v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4

http://www.statistik.bayern.de 

Das Bayerische Landesamt für Statistik ist der zentrale Informationsdienstleister für 
die amtliche Statistik in Bayern mit Sitz in Fürth und Schweinfurt. Zu seinen

Das Landratsamt informiert

Erinnerung Flursäuberungsaktion am 21. März 2026
Die kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Miltenberg lädt herzlich auch in die-
sem Jahr zur landkreisweiten Flursäuberungsaktion „Wir räumen unseren Landkreis 
auf“ ein – mittlerweile bereits zum 25. Mal. Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Jugend-
gruppen und Schulklassen sind aufgerufen, sich an dieser bedeutenden Aktion zu 
beteiligen und gemeinsam einen Beitrag für eine saubere und lebenswerte Umwelt 
zu leisten. 

Weitere Informationen zur Flursäuberungsaktion gibt es im Landratsamt Miltenberg 
bei Ceyda Ece (E-Mail: ceyda.ece@lra-mil.de) und 
Kristina Strüber (E-Mail kristina.strueber@lra-mil.de) 
unter den Telefonnummern 09371/501-380 und -384.
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POLITISCHE ANZEIGE - Auftraggeber: Bündnis 90/Die Grünen - OV Amorbach, 
Anzeige steht im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am 08.03.2026 weitere Infos unter 
https://www.hansenwerbung.de/transparenz/2026/KW9-ODW-Buendnis90DieGruenen-Kandidaten.pdf
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MitteilungenStadt Amorbach
mit Beuchen, Boxbrunn,

Neudorf und Reichartshausen

Freiwillige Feuerwehr Amorbach

Einladung  zur Jahreshauptversammlung 2026
Sehr geehrte Damen und Herren, am Samstag, den 28.03.2026 um 18.30 Uhr  
findet die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Amorbach statt.  
Hierzu ergeht herzliche Einladung an alle Mitglieder.

Tagungsort: Hotel Schafhof
Kleidung: Dienstanzug für alle passiven und aktiven Mitglieder

Tagesordnung:
01. Begrüßung
02. Totengedenken
03. Verlesen und genehmigen des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung 
04. Bericht des 1. Kommandanten
05. Bericht des 1. Vorsitzenden
06. Berichte der Jugendwarte
07. Bericht des Kassiers
08. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
09. Ehrungen
10. Ansprachen: Kreisbrandinspektion – Bürgermeister – Feuerwehrreferent
11. Wünsche, Anträge und sonstiges

Christian Berberich Thorsten Fritz Peter Schmitt
1. Vorsizender 1. Kommandant 1. Bürgermeister

11.02.2026

Freunde des Freibads Amorbach 1921

Metzgerei Hauck spendet an den Förderverein
„Spende statt Geschenke“ war das Motto der 
Metzgerei Hauck in der vergangenen Adventszeit. 
So kam eine schöne Summe von 1000 Euro zu-
sammen. 

Vorstandsmitglied Markus Kemnitzer nahm die 
Spende von Karim Hauck entgegen und bedankte 
sich recht herzlich im Namen des Fördervereins.

Die Summe wird für die Anschaffung kleiner Wert-
schließfächer Verwendung finden.



POLITISCHE ANZEIGE - Auftraggeber: Park Tanja, Anzeige steht im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am 08.03.2026 weitere 
Infos unter https://www.hansenwerbung.de/transparenz/2026/KW9-ODW-FreieWaehlerAmorbach-ZusammenBewegen.pdf
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Goju-Ryu-Karateverein Amorbach e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Am Freitag, 20. März 2026 um 20:30 Uhr findet im Dojo (Weilbacher Str. 21, 63916 
Amorbach) die Mitgliederversammlung des Goju-Ryu Karateverein Amorbach e.V. für
das Jahr 2026 statt. Hierzu sind alle Mitglieder und Interessierte herzlich willkommen.

Tagesordnungspunkte:
 1.  Begrüßung durch den 1. Vorstand
 2.  Jahresrückblick
 3.  Kassenbericht
 4.  Bericht Kassenprüfer
 5.  Entlastung der Vorstandschaft
 6.  Neuwahl 1. Vorstand
 7.  Neuwahl 2. Vorstand
 8.  Neuwahl Schriftführer/in
 9.  Neuwahl 1. Kassenprüfer/in
 10.  Sonstiges

Anträge oder Anregungen bitten wir bis 13. März 2026 beim Vorstand einzureichen.

Über eine rege Teilnahme freut sich die Vorstandschaft!

Torsten Schmitt
1. Vorstand

Jagdgenossenschaft Boxbrunn

Einladung
Zur Versammlung der Jagdgenossen am Mittwoch, den 04.03.2026 im Gasthaus 
„Bayerischer Hof“ in Boxbrunn um 19.30 Uhr ergeht hiermit herzliche Einladung.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassiers
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Rückblick des Jagdpächters
7. Wünsche und Anträge

Anträge zur Versammlung sind bis spätestens 26. Februar 2026 beim 1. Vorsitzenden 
in schriftlicher Form einzureichen.

Klaus Kemkemer
1. Vorsitzender
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Heimat- und Geschichtsverein Amorbach e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, dem 13.03.2026, um 19.30 Uhr 
im TSV-Clubheim ergeht herzliche Einladung.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Vorsitzenden
2. Bericht des Kassiers
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahlen
6. Information über anstehende Projekte
7. Verschiedenes, Wünsche, Anträge

Anträge sind bis spätestens 06.03.2026 schriftlich beim Vorsitzenden einzureichen.

Heimat- und Geschichtsverein Amorbach e.V., Bernhard Springer, 1. Vorsitzender

Mehrtagesfahrt „Pfalz für Amorbacher“
Nach der überwältigenden Resonanz auf unsere Tagesfahrten nach Frankfurt und 
Mainz in den letzten Jahren haben wir uns dazu entschlossen, dieses Jahr eine Mehr-
tagesfahrt anzubieten.

Unter dem Motto „Pfalz für Amorbacher“ werden wir uns im Mai drei Tage lang nicht 
nur auf die Spuren der Grafen und Fürsten zu Leiningen begeben, sondern natürlich 
auch andere geschichtsträchtige Orte besuchen.

Das Wichtigste in Kürze:
Termin:  1. - 3. Mai 2026 (Freitag bis Sonntag)
Abfahrt:  Freitag, 1. Mai 2026, 9.00 Uhr, Parzival-Mittelschule
Rückkehr:  Sonntag, 3. Mai, am späteren Nachmittag
Unterkunft:  Achat-Hotel Neustadt/Weinstraße

Für diese Fahrt sind noch einige Plätze frei.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit unter www.hgv-amorbach.de

Ansprechpartner für Rückfragen:
Bruno Giegerich – 09373/2314; E-Mail: bruno.giegerich@t-online.de

Kolpingsfamilie Amorbach

Einladung zur Mitgliederversammlung
Am Samstag, 14. März 2026 um 16:30 Uhr findet im Pfarrsaal in Amorbach die  
Mitgliederversammlung für das Jahr 2026 der Kolpingsfamilie Amorbach statt.

Hierzu sind alle Mitglieder und Interessierte herzlich willkommen.
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Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht der Vorstandschaft
2. Rückblick über das abgelaufene Jahr
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahlen
6. Veranstaltungsüberblick
7. Mitglieder-Ehrungen
8. Sonstiges

Im Anschluss laden wir zum gemütlichen Beisammensein mit Vesper und Umtrunk ein.

Wir bitten schriftliche Anträge, die auf der Mitgliederversammlung behandelt werden 
sollen, bis spätestens Samstag, 01. März 2026 bei den Vorsitzenden einzureichen.

Baby- und Kinderflohmarkt 
Die Kolpingsfamilie Amorbach lädt herzlich zum Baby- 
und Kinderflohmarkt am 28. Februar 2026 von 
10:00 – 12:00 Uhr im kath. Pfarrheim Amorbach ein.

Baby- und Kinderkleidung, Spielsachen, Roller und vieles mehr warten auf neue  
Besitzer. Alle Familien, werdenden Eltern und Interessierte sind herzlich eingeladen, 
vorbeizukommen und zu stöbern.

Der Erlös des Flohmarkts kommt einem regionalen, wohltätigen Zweck zugute.
Weitere Veranstaltungen auf www.kolping-amorbach.de.

Pfingstzeltlager der Kolpingfamilie Amorbach vom 24. bis 30.5.2026 
Die Legende des Wanderkobolds besagt, dass vom Jugend-
zeltplatz Buchen immer wieder wichtige Dinge für Zeltlager ver-
schwinden. Kochtöpfe fürs Mittagessen, Federballschläger und 
sogar Duschen werden angeblich vermisst. Grund genug, das 
diesjährige Lager genau dort stattfinden zu lassen, um das jahr-
hundertealte Geheimnis von Buchen zu lüften.

Wenn du zwischen 9 und 14 Jahre alt bist, melde dich für unser 
Zeltlager an. Dich erwartet ein tolles Programm mit Lager feuer, 
Disko und vielen Spielen. Der Teilnahmebeitrag beträgt 120 €, 
eine Ermäßigung gibt es für Kolpingmitglieder.

Anmeldung nur online ab dem 1. März, 18 Uhr unter 
www.allowio.de

Familien, die Leistungen vom Jobcenter, Wohngeld oder den Kinderzuschlag erhal-
ten, können für diese Freizeit die Kostenübernahme beantragen („Leistungen Bildung 
und Teilhabe“). Hierzu sollten Interessierte schnellstmöglich einen Antrag beim Job-
center stellen. Empfänger von Wohngeld oder Kinderzuschlag müssen den Zuschuss 
beim Sozialamt beantragen.

Der Verein Im Leben helfen e. V. Miltenberg ermöglicht Kindern aus einkommens-
schwachen Familien, die keine Leistungen vom Jobcenter oder Sozialamt erhalten, 
die Teilnahme an der Ferienfreizeit. Weitere Informationen unter 09373/203276.
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27. traditionelles Amorbacher Skatturnier

„Dem Freunde kurz ,dem Feinde lang“, „Beim Skat spielt man Asse“, Hast Du Ass und 
Zehn gesehen, sollst Du von der Farbe gehen“ – so kennen viele Skat-Anfänger die in 
„Stein gehauenen Merksätze“, die den Skatspieler helfen sollen, richtige Entscheidun-
gen zu treffen. Viele dieser Weisheiten sind aus dem Erfahrungsschatz geübter Skat-
veteranen entstanden, weil man zu erkennen glaubte, dass sie „oft richtig“ sind und 
dem ungeübten Spieler eine Hilfe bieten könnten. Der Haken an diesen gut gemein-
ten Prämissen ist jedoch, dass sie sich nicht selten widersprechen. Skat ist ein Spiel 
mit Wahrscheinlichkeiten, in das mit Fortgang des Spiels immer mehr Informationen 
einfließen, die die potenzielle Kartenverteilung eingrenzen. Den Skat ist kein reines 
Glücksspiel. Der Reiz liegt vor allem darin, aus einem mittelmäßigen Blatt durch klu-
ges Reizen und perfekter Informationsentnahme das Maximum herauszuholen.

Ein wunderbarer Nachmittag voller Spannung, Herz und hohem Reiz verspricht heuer 
wieder das Amorbacher Skatturnier, dass Ende Dezember aus Krankheitsgründen 
nun auf den Vorabend des Wahlsonntags verlegt werden musste.

Es gibt Momente im Leben, da zählen nicht nur die Punkte, sondern die Zeit, die man 
gemeinsam am Tisch verbringen. Wir möchten euch alle wieder herzlich zu unserem 
besonderen Skatturnier einladen, das auch durch sein Ambiente stets einen beson-
deren Reiz ausübt. Skat ist mehr als nur ein Spiel, es ist abzuwägen von Risiko und 
Vertrauen, das Wissen, wann man reizen muss und wann es Zeit ist, innezuhalten. 
Wir möchten wieder einen Raum schaffen, in dem wir wohl mit Fingerspitzgefühl um 
jedoch Stich kämpfen, aber vor allem die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen.

27. Amorbacher Skatturnier

Samstag, 07. März 2026 – Beginn 15.00 Uhr – Gaststätte Fass-Stüble

Alle Spieler, die bereits für das Dezemberturnier gemeldet hatten, aber im März 
nicht teilnehmen können, bitten wir um eine kurze Benachrichtigung, damit noch frei-
werdende Plätze zur Verfügung gestellt werden können.

Gespielt werden wieder zwei Runden mit je 40 Spielen am Vierer-Tisch bzw. 30 Spielen  
am Dreier-Tisch

Kontakt: 
Otto Brückner, Tel. 09373-4373 / Peter Schmidt, Fass-Stüble, Tel. 09373-455

Musikverein „Stadtkapelle Amorbach 1954“

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
am Samstag, den 21.03.2026, um 19.00 Uhr in der Brauerei Gaststätte Etzel

Tagesordnung: 
1. Begrüßung des Vorstandes mit Toten gedenken
2. Protokoll des Schriftführers der letzten JHV
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
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7. Bericht des Jugendvorstandes
8. Bericht des Dirigenten
9. Bericht des Obmanns der Kapelle

10. Verschiedenes, Wünsche, Anträge

Anträge sind bis spätestens 15.03.2026 schriftlich beim Vorsitzenden einzureichen.

Herbert Schwing, 1. Vorsitzender
Musikverein „ Stadtkapelle „ Amorbach 1954 e.V. 11.02.2026

MitteilungenMarkt Kirchzell
mit Breitenbuch, Buch, Ottorfszell,

Preunschen und Watterbach

Historischer Gesprächskreis Kirchzell (HGK)

Wir sammeln (fast) alles
Das 9. Treffen des HGK findet am Freitag, den 06.03.2026 um 19:00 Uhr in der Gast-
stätte „Fratelli“ im Nebenzimmer statt.

Gemäß der Überschrift handelt es sich um Alles, was direkt mit Kirchzell und seinen  
Ortsteilen zu tun hat. Dazu zählen Stoff-Taschen und Kugelschreiber mit einem  
Aufdruck von ehemaligen Geschäften oder einer Firma.

Diese dürfen auch gerne einfach bei uns abgegeben werden.

Die Einladung geht an Jedermann-/frau.

HGK Gesprächspartner 
Reinhard Zang, Tel. 09373 / 4430 

Kindertagesstätte „Abenteuerland“ Kirchzell

Rückblick auf den Adventsnachmittag 2025 der Kindertagesstätte Kirchzell
Mit großer Freude blickt der Elternbeirat der Kindertagesstätte Kirchzell auf den er-
folgreichen Adventsnachmittag am 05.12.2025 zurück. Bei Waffeln, Heißgetränken 
und Würstchen im Brötchen konnten sich die Besucherinnen und Besucher auf die 
Vorweihnachtszeit einstimmen. Für die Kinder war der Besuch des Nikolaus ein  
besonderes Highlight, zudem wurde gemeinsam gesungen.

Neben den selbstgefertigten Geschenken des Elternbeirates konnten auch Lose für 
die Tombola erworben werden.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Sponsoren, Helferinnen und Helfern sowie bei 
den Kindern, die zum Gelingen dieses Nachmittags beigetragen haben.

Ein besonderer Dank gilt unserem Hauptsponsor Edeka Werner aus Amorbach.



Zur Verstärkung unseres
Backstubenteams in Mudau 

suchen wir

LLandbäckerei Schlärandbäckerei Schlär
Hauptstraße 16/1 � 69427 Mudau

Tel.: 0 62 84/544
info@landbaeckerei-schlaer.de

Zur Verstärkung unseres

   Ihr Handwerksbäcker im Odenwald!

       Amorbach | Mudau | Buchen

Bäckermeister (m/w/d)

Bäcker (m/w/d)

Backstubenhilfen (m/w/d)
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Musikverein Watterbach-Breitenbuch

Einladung zur Generalversammlung
Zur Generalversammlung des Musikvereins Watterbach-Breitenbuch, am Samstag, 
den 14.03.2026 um 20:00 Uhr im Wirtschaftsraum des Schützenvereins Watter-
bach, laden wir alle Musiker/innen und Mitglieder des Vereins recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Berichte (Schriftführer, Vorstand, Dirigent, Kassier, Kassenprüfer, Entlastung)
4. Grußwort der Gäste
5. Ehrungen aktiver Musikerinnen und Musiker durch den MVU
6. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Wir würden uns freuen wenn wir viele Musiker, Mitglieder und Freunde des Musik-
vereins begrüßen dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Schneider, 1. Vorsitzender MV Watterbach – Breitenbuch

Turnverein 1908 e.V. Kirchzell

Einladung zur Generalversammlung
Am Sonntag, den 15. März 2026 findet um 18.00 Uhr in unserer Turn- und Sporthalle 
die diesjährige Generalversammlung statt. Hierzu sind alle Mitglieder des TV Kirchzell 
herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht Liegenschaften
4. Bericht Öffentlichkeitsarbeit
5. Berichte der einzelnen Sportabteilungen
6. Bericht Finanzen
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Ehrung der Meistermannschaften

10. Wünsche und Anträge

Mit sportlichen Grüßen – René Krug, Vorsitzender Öffentlichkeitsarbeit



Egal ob Stammkunde, Nachbar oder Interessierter. Kommen Sie vorbei und erle-

ben Sie einen abwechlungsreichen Tag voller Farbe, Spaß & guter Laune.

Wir freuen uns auf Sie!

SAMSTAG, 7. MÄRZ 
ab 14 Uhr, Marktplatz 6, Kirchzell

ÖFFNET DIE TÜREN UND ALLE SIND EINGELADEN!

Lernen Sie unsere  

neuen Büroräume  

und das Team Farbenbau 

kennen und lassen Sie 

sich von einem bunten 

Nachmittag inspirieren. 

 

Egal ob Stammkunde, 

Nachbar oder Interes-

sierter. Kommen Sie 

vorbei und erleben  

Sie einen abwechlungs-

reichen Tag voller Farbe, 

Spaß & guter Laune.

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Team FarbenbauIhr Team Farbenbau

www.farbenbau.de

TAG DER  

OFFENEN  TÜR

 interessante  
Einblicke 

 Spaß für  
Groß & Klein

  kühle Getränke

 leckere Häppchen
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MitteilungenMarkt Schneeberg
mit Hambrunn und Zittenfelden

KÖB - Kath. öffentliche Bücherei

Öffnungszeiten der Bücherei Schneeberg
Montag 16:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 17.30 bis 19.00 Uhr

Das Büchereiteam freut sich auf Ihren Besuch!

MitteilungenMarkt Weilbach
mit Weckbach, Gönz, Ohrnbach,

Wiesenthal, Reuenthal und Sansenhof

Carnevalsgesellschaft „Weilbacher Frösch“

Der CGW sagt „DANKE“

Ein quakiges DANKE an alle Mitglieder, Freunde, Spender & Faschingsverrückten! 

Wir sind noch immer sprachlos! Was eine grandiose Kampagne!

Danke für euer zahlreiches Erscheinen, Unterstützen, Mitgestalten & gute Laune ver-
breiten! Bei solch einer Teilnahme freuen wir uns umso mehr auf den Kreisumzug 
2027 in Weilbach!

Heimat- und Geschichtsverein  
Weilbach-Weckbach

Wirtshaussingen
Zum nächsten Wirtshaussingen laden wir am Donnerstag, 21. Mai 2026 um  
19.30 Uhr in das Gasthaus „Zur frischen Quelle“ in Weilbach ein. 

Selbstverständlich freuen wir uns über neue Mitsängerinnen und Mitsänger.  

‚Die Weckbachtaler‘ werden uns wie gewohnt instrumental unterstützen. 



EIN STARKES TEAM
FÜR UNSERE STADT
HERZLICHE EINLADUNG

zu Bier & Wurst und lockerem Austausch

am Getränkefachmarkt de Leuner.

POLITISCHE ANZEIGE - Auftraggeber: CSU Ortsverband Amorbach, Anzeige steht im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am 08.03.2026 
weitere Infos unter https://www.hansenwerbung.de/transparenz/2026/KW9-ODW-CSUAmorbach-Weisswurstfruehstueck.pdf



K O M M U N A L W A H L

8. MÄRZ

WEISSWURST- 
FRÜHSTÜCK

SAMSTAG 28.2.2026, 10-13 UHR 

GETRÄNKEFACHMARKT DE LEUNER
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Freiwillige Feuerwehr Weilbach

Einladung zur Generalversammlung
Termin: Samstag, 21. März 2026 um 19.00 Uhr
Ort: Feuerwehrgerätehaus (Schulungsraum)
Kleidung: Feuerwehrdienstanzug

Hiermit ergeht an alle aktiven, passiven und fördernden Mitglieder, den Mitgliedern der 
Jugendfeuerwehr sowie an alle Ehrenmitglieder Einladung zur Generalversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Weilbach.

Tagesordnung:
 1. Begrüßung
 2. Totengedenken
 3. Bericht des Vorstandes
 4. Bericht des Kommandanten über das abgelaufene Jahr
 5. Bericht des Jugendwartes
 6. Bericht der Kinderfeuerwehr
 7. Bericht des Kassiers
 8. Bericht der Kassenprüfung
 9. Grußworte der Inspektion
 10. Grußworte des Bürgermeisters
 11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen wird gebeten.

Michael Maueder Alexander Rudolf
1. Vorstand 1. Kommandant

Kindertagesstätte Farbenzauber

Fünf Rädchen für die Kleinen

Foto: Sebastian Deuchert

Der Kindergarten Farbenzauber durfte 
auch in diesem Jahr wieder eine groß-
zügige Spende von einem Gönner der Kita 
entgegennehmen:

1500 Euro wurden von ihm der Kinder-
tagesstätte zur Verfügung gestellt.

Dank dieser Spende konnten fünf neue Rädchen, von denen bereits drei geliefert wur-
den, für das Außenspielgelände der großen und kleinen Kinder angeschafft werden.

Diese Unterstützung begleitet uns jedes Jahr aufs Neue und ermöglicht uns viele zu-
sätzliche Anschaffungen. Auch wenn der Spender namentlich nicht genannt werden 
möchte, möchte sich die Kindergartenleitung, das Kita Team und alle Kinder an dieser 
Stelle einmal herzlichen bedanken.

Alle Erzieherinnen und Erzieher sowie die Kindergartenkinder haben sich riesig  
darüber gefreut. Vielen Dank dafür!

Die Einrichtungsleitung



Santo Pollara | Dachdeckermeister 

       +49 151 41323931

       info@dachdeckerei-amorbach.de

       www.dachdeckerei-amorbach.de 

 

■  Dachwartungen

■  Schieferarbeiten

■  Dachreparaturen

■  Spenglerarbeiten

■   Dachfenstereinbau

■  Dacheindeckungen

■  Fassadenverkleidungen

■  Dachbodendämmungen

■   Flachdachabdichtungen

■  Blechdacheindeckungen

Ihre Dachdeckerei  
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Seniorenkreis Weilbach

Treffen des Seniorenkreises zum „Seniorenfrühstück“
Wir laden alle Seniorinnen und Senioren aus Weilbach, Weckbach und den Ortsteilen 
für Donnerstag, den 12.03.2026 ab 09:30 Uhr in den Rathaussaal in Weilbach ein.

Beginnen wollen wir mit einer kleinen Meditation „Die 3 Siebe des Sokrates“. Danach 
genießen wir das reichhaltige Frühstücksbuffet in geselliger Runde.

Um besser planen zu können, bitte bis 08.03.2026 in die Anmeldelisten in den Kirchen 
Weilbach und Weckbach eintragen oder sich unter der Nr. 3637 telefonisch anmelden.

Sportverein Weilbach e.V.

Es geht wieder los!
Spiele der SG WeWeS
08.03.2026 um 13 Uhr 2. Mannschaft gegen Mömlingen III 
08.03.2026 um 15 Uhr 1. Mannschaft gegen Eichenbühl 

beide Spiele sind in Weckbach

Am Samstag den 14.03.2026 veranstaltet der SVW seine 3. Würfelbrett WM im 
Sportheim. Mitmachen kann jeder! Es wird in Teams mit jeweils 2 Personen gespielt.

Anmeldung unter: https://www.svweilbach1930.de/

Anmeldeschluss: bis alle 32 Mannschaften voll sind oder 07.03.2026. Falls sich  
mehr Mannschaften anmelden kommen diese auf die Nachrücker Liste falls eine  
angemeldete Mannschaft kurzfristig absagt

Unserere nächsten Veranstaltungen
16.02.26  Kinderfasching
17.02.26  Kehraus
14.03.26  3.Würfel WM
20.03.26  Mitgliederversammlung
17. – 19.04.26  Weintage
04.06 – 06.06.  BFV-Ferien-Fußballschule
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     Angebote der Woche:
www.heigel-eck.de

Weil man Qualität schmeckt …

Fleisch von Landwirten aus  

der Region, Eigenschlachtung.

MittwochsMittwochs

     knallerknaller
25.02.  5 Stk. Karto�el- o. 

Leberwürstchen 

nach Wahl        5,- €

04.03.  Schweine�let aus 

eigener Schlachtung

13,99 €/kg

Filiale Miltenberg
Hauptstraße 33

 09371 3229

Filiale Weilbach
Hauptstraße 49

 09373 2067061

Stammhaus Breitendiel
Nibelungenstr. 49

 09371 2179

Produktion Großheubach
Auweg 17

 09371 953940

Filiale Bürgstadt
Hauptstraße 5

 09371 2671

BRATWURST
DES MONATS
FebruarFebruar  Unsere 
bekannte Festbratwurst 

März März Bratwurst 
„Salsiccia“ mit Fenchel
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Mitteilungen Allgemein

WeilbachSchneebergRüdenau

Christian Duscha Gleiwitz-Es
sen-Lands

hut

Neunkirchen

Christian Duscha Gleiwitz-E
ssen-Land

shut

MiltenbergLaudenbachKleinheubach

Gleiwitz-E
ssen-Lan

dshut

Christian Duscha

Kirchzell

Christian Duscha Gleiwitz
-Essen

-Lands
hut

EichenbühlBürgstadtAmorbach

Immobilienseite der ILE Odenwald-Allianz

Ein kostenloses Angebot für unsere Bürger*innen in der ILE Odenwald-Allianz
Ob Eigenheim, Mietwohnung, Geschäftsräume oder Baugrundstück: Melden Sie Ihre  
Angebote und Gesuche aus den Kommunen der Odenwald-Allianz an ILE-Umset-
zungsbegleiter Viktor Gaub: Tel.: 09373/209-40, E-Mail: info@odenwald-allianz.de

Mietangebote

Amorbach
• 3-Zi.-Whg. im Georg-Stang-Ring, 69 m² Wfl., Kü. Bad, Gartennutz., ab 1.3., 550 € 

KM + 200 € NK + 2 MM KT. Tel.: 01577 3240203
• 3-Zi.-Whg., 1. OG, 71 m², Stadtmitte, Bad, EBK ablösbar, Gas-Etagenheiz., renov. 

2020, gr. Lagerr., ab 1.3., 570 € KM + 145 € NK. Tel.: 0177 4251521

Amorbach – Boxbrunn
• 2-Zi.-Whg., DG, 65 m², im Neubau, gr. Wohn-Essbereich m. Kamin/Pelletofen, 

Bad m. BW, 490 € KM, 150 € NK. Kurzprofil an flinke-buchhalterin@t-online.de

Bürgstadt
• REH, 94 m² Wfl., 181 m² Grundst., gepflegt, 4 Zi., Bad, G-WC, EBK, KG: 44 m² 

(1 ausgeb. Wohnraum, AK, WaKü, Heizr.), 1 SP, Terrasse u. Grünfl., ab 1.3.2026, 
1290 € KM + NK. E-Mail: haus_am_main@t-online.de

Eichenbühl – Windischbuchen / Storchhof
• Haus/Whg.: Haus od. 2 sep. 4-Zi.-Whg., je 116 m², BLK/ Terr., Stellpl., Garten- u. 

Weideflächennutz., kl. Stall, naturnahe Lg. E-Mail: kundm.vermietung@gmail.com

Kleinheubach
• 3-Zi.-Whg., 77m², DG m. DT, Kü. m. KoNi, AR, KR, 2 SP. Tel.: 015750483017

Schneeberg
• 2-Zi.-Whg., EG, 45 m², kl. SZ, Wohn-Esszi. m. angrenz. möbl. Küchenzeile, ruhige  

Lg., sonnig, Terr., WK/K/SP, f. Einzelpers. ohne HT, NR, ab 1.5. evtl. früher.  
M.u.M.Stegerwald, Tel.: 09373 902678
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• Renovierte Whg., 75 m², OG, großzügige Küche m. neuer EBK, SZ, WZ, HWR, 
neues DB, f. NR ohne HT, 600 € KM + ca. 150 € NK + 2 MM KT; zentr., ruhige Lg., 
ab 1.3.2026. Tel.: 0160 98736988

Weilbach
• 3-Zi.-Whg. in sep. Geb., 95 m², modern, EBK, viels. Nebenr., div. Extras, gr. BLK, 

Gge. u. SP. Tel.: 0160 8823777

Mietgesuche

Amorbach
• Berufstätiger 66-Jähriger su. eine 2- bis 3-Zi.-Whg m. Terr. od. BLK in der Nähe 

von Amorsbrunn. Tel.: 015561 215169
• Verwaltungsbeamter, 24, su. 2-Zi.Whg. ab 50 m² mit Stellpl.   

E-Mail: wohnung_suche@mail.de

Bürgstadt
• 66-jährige Bürgstadterin su. zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Whg. ab 50 m², 

2 Zi. m. Terrasse od. BLK, Gge./ SP, bevorzugt barrierefrei. Tel.: 0177 7221 663

Laudenbach
• Suche Gge. f. meinen Oldtimer Käfer Cabriolet ab April 2026 od. später.   

Tel. 0176 43544559

Kaufangebote

Kirchzell
• Bauplätze im Baugebiet „Am Bucher Weg“, voll erschl., 614 - 720 m², 110 €/m². 

Tel.: 09373 9743-12 od. E-Mail: gemeinde@kirchzell.de

Laudenbach
• 4,5-Zi.-ETW in einem 2FH, m. Weitblick, in Waldrandlage, ca.140 m² Wfl. + 90 m²  

ausbaubares DG, ca.1.100 m² Grdst.-Anteil, BLK u. Terr., Keller, Gage., Preis 
369.000 €. Tel. 0176/53452465 od. 0176/76756789

Miltenberg
• 4-Zi.-ETW., 103 m² Wfl., Bj. 2023, ebenerdig, hochw. EBK, TLB, 2 SP, WP m. Erd-

wärme, EEK: A+, provisionsfrei, 485.000 € VB. E-Mail: etw-miltenberg@web.de

Neunkirchen – Richelbach
• Bauplätze im Baugebiet Lämmerheide, voll erschl., 598 m² - 777 m², 115 €/m².  

Tel.: 09371 9738-33. Näheres auf www.neunkirchen-unterfranken.de

Rüdenau
• Älteres EFH, ca, 130 m² Wfl., 775 m² Grdst., DG größtenteils ausgeb. und noch 

ausbauf., 2 BLK, Keller, angrenzende Halle, Gge. inkl. erschließb. Bauplatz. Preis 
VS. Tel.: 09372 10351 od. 0157 53394867
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Schneeberg
• Haus am Hang, Bj.: 1982, 3 WE, EG: ca. 130 m² Wfl., UG: verm. ELW m. ca. 100 m²  

Wfl., DG: ca. 115 m² Wfl. (ca. 75 m² ausgebaut), EA: D, 2 unterk. Doppel-Gge., 
1.208 m² Grdst., geh. Ausst., unverbaub. Aussicht, Preis nur bei Bes. Tel.: 09373 
3395 od. 0176 96978401

• EFH (Altbau), Marktstr. 1, 294 m² Grdst., ca. 170 m² Wfl.: 2 Whg. je ca. 85 m² Wfl.,  
renovierungsbed., 1 Whg. sofort bez., DG ausbauf., Scheune ca. 70 m², Heizen:  
Elektro und Holz, Preis VB 150.000 €, privat, prov.frei.   
Tel.: 06022 681138 (ab 17 Uhr)

Kaufgesuche

Alle Allianzkommunen
• Junges Beamtenpaar su. Baugrundstück od. freist. EFH im südl. Lkr. MIL. 

Grundstücksgr. ab 600 m². Tel.: 09371 6688822, E-Mail: haussuche-mil@web.de

Bürgstadt
• Wir sind eine Bürgstädter Familie und su. ein EFH od. ein Haus m. ELW.   

Wir würden uns über Nachrichten m. Infos u. Preisvorstellung an   
familie.buergstadt@web.de freuen.

Benefizkonzert „Klänge der Vielfalt“

Die Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg e.V. lädt ein zur Benefizveranstaltung  
„Klänge der Vielfalt“ am 15.03.2026. Die Veranstaltung findet mit den „Oldtimern“ aus 
Kleinwallstadt im Bürgerzentrum Elsenfeld von 15.00 – 18.00 Uhr statt, Einlass ab 
14.30 Uhr. Eintritt ist frei, Spenden zu Gunsten der Lebenshilfe im Landkreis Milten-
berg e.V. sind erbeten.

Inklusive Filmreihe „Kino für uns alle“  
geht in das achte Jahr

Die inklusive Filmreihe „Kino für uns alle“ geht in das mittlerweile achte Jahr. Ge-
meinsam präsentieren die Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg, der Bundesselbsthil-
fe-Verband Kleinwüchsige Menschen und die Kommunale Behindertenbeauftragte im 
Landratsamt, Nadja Schillikowski, in Kooperation mit der Kino Passage in Erlenbach 
wieder Filme, die auch für Menschen mit Beeinträchtigungen gut wahrnehmbar sind 
– unter anderem dank einer induktiven Höranlage im Kinosaal, die auch auf Hörge-
räte abgestimmt ist. Die Smartphone-App GRETA macht darüber hinaus bei einigen 
Filmen Audiodeskriptionen und Untertitel zugänglich. Der Eintritt beträgt für alle Filme 
jeweils sechs Euro. Bei allen Filmen besteht zudem die Möglichkeit, sich im Anschluss 
bei Gesprächen gemütlich zusammenzusetzen.



✗

LÖWE Fenster Löffl er GmbH
in Kleinwallstadt
und Rödermark

LÖ

Das   Beste   wählen!
Fenster
+ Türen

Wir halten unsere Versprechen.

www.loewe-fenster.de
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Den Auftakt der Filmreihe bildet am Donnerstag, 5. März, um 19.15 Uhr der Film  
„Wochenendrebellen“, der in der Version mit deutschen Untertiteln gezeigt wird. 
Dabei handelt es sich um eine 109-minütige warmherzige Komödie über einen Vater, 
der versucht, mit seinem autistischen Sohn einen Lieblingsfußballverein zu finden. 

Weiter geht es mit „Mord im Miltenberger Schwarzviertel“ und „Open Ocean“, die 
am Donnerstag, 25. Juni, um 19.15 Uhr gezeigt werden. Zunächst wird der Kurzfilm 
„Mord im Miltenberger Schwarzviertel“ vorgeführt. Das inklusive Kurzfilmprojekt der 
Lebenshilfe Miltenberg wurde mit dem Familiale-Filmpreis ausgezeichnet und wird 
anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums gezeigt. Die Geschichte: Aufregung in Mil-
tenberg: Der Metzger ist samt seiner Ehefrau verschwunden und ein Nachbar hat 
das Paar am Tag zuvor beobachtet, wie es etwas im Garten verbuddelt hat. Ist im be-
schaulichen Schwarzviertel etwa ein Verbrechen geschehen? Neben dem Film wird 
auch die Entstehung des Filmprojekts in zwei „Making Of“-Filmen gezeigt.

Der 46 Minuten lange Dokumentarfilm „Open Ocean“, der im Anschluss gezeigt wird, 
gibt Einblicke in die Welt des inklusiven Surfens im Norden Portugals, wo Menschen 
mit und ohne Behinderung Barrieren überwinden, um ihrer Leidenschaft nachzuge-
hen. Der Film wird in der deutschen Version mit Untertiteln gezeigt.

Zum Vormerken: Im zweiten Halbjahr sind die Filme „Ganzer Halber Bruder“ (24. Sep-
tember) und „Ich bin Sam“ (17. Dezember) geplant.

„Regionalfrühstück mit Herz“ des BBV

Die Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes Miltenberg laden am  
14. März 2026 wieder zum Regionalfrühstück ein.
Nachdem auch das letztjährige Landfrauenfrühstück ein riesiger Erfolg war, laden die 
Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes in Zusammenarbeit mit dem BBV Bil-
dungswerk in diesem Jahr wieder nach Kleinheubach ins Kulturzentrum „Hof garten“ ein.

Die jahrzehntelange Bezeichnung des Events als „Landfrauentag“ wird damit in  
Zukunft abgelöst durch das „Regionalfrühstück“. Hintergrund ist, dass sich eine breite 
Zielgruppe angesprochen fühlen soll: Egal ob aus der Stadt oder vom Land, jung oder 
alt – wir möchten viele ganz verschiedene Menschen für regional produzierte Lebens-
mittel begeistern.

Unter dem Motto „Regionalfrühstück mit Herz“ findet dieser am Samstag, den  
14. März von 09 - 13 Uhr wieder als Frühstück von und mit regionalen Direktvermark-
tern, mit Vorträgen und mit Kinderbetreuung (Kinder ab 5 Jahren) statt. Kinder unter 5 
Jahre sind mit den Angehörigen im Veranstaltungsraum willkommen.

Als Hauptreferent konnten wir MdL Martin Stock aus Sulzbach gewinnen, der zum 
Thema: „DEMOKRATIE“ spricht.

Kosten: € 20 für Erwachsene, € 5 für Kinder. 

Bitte eigenes Geschirr mitbringen (Tasse, Glas, Teller, Müslischale, Besteck).

Info und Anmeldung bis 02. März 2026 bei den Ortsbäuerinnen, bei Kreisbäuerin 
Diana Reinhart, 0175-5249716 oder an der BBV Geschäftsstelle, 06021-4294214  
ist unbedingt erforderlich.




















































